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Armer Hartmann. — Verfasser der Rede vom 
Heiligen Glauben.

Als Verfasser der 3800 Kurzverse umfassen
den Rede vom heiligen Glauben nennt sich im 
Sinne einer Demutsformel ein nicht näher zu 
identifizierender Armer Hartmann. Nach 
sprach!. Kriterien stammte er vermutlich aus 
dem Westmitteldeutschen. Er verfaßte das 
Werk um 1150. Obwohl der A. H. eindeutig 
über Kenntnisse des Lateinischen u. der Theo
logie verfugte, gehörte er nach eigener Aussage 
nicht dem geistl. Stand an. Er war einer der er
sten dt. Laiendichter, der religiöse Texte ver
faßte. Wahrscheinlich waren er u. seine Adres
saten adlige Laienbrüder.

Die Rede vom heiligen Glauben ist nur in einer 
1870 verbrannten Straßburger Handschrift (um 
1187 geschrieben) überliefert, der durch Blatt
verlust etwa 400 Verse des Textes fehlen. Es 
handelt sich um einen sorgfältig konzipierten 
Traktat, in dessen Mittelpunkt die Bußthematik 
steht. Gegliedert wird das Werk durch die drei 
Artikel des Nizäischen Glaubensbekenntnisses. 
Der Text ist in drei unterschiedlich lange Ab
schnitte unterteilt, die die göttl. Personen be
handeln. Dabei werden die Glaubensartikel zu
nächst lateinisch zitiert. Nur kurz geht der Au
tor auf den Vater ein (123 Verse), dessen Uner- 
meßlichkeit gepriesen wird. Der zweite, we
sentlich längere, Christus gewidmete Teil 
(1462 Verse) behandelt das Erlösungswerk als 
Kampf Gottes mit dem Teufel. Der Abschnitt 
über den Hl. Geist umfaßt knapp die Hälfte des 
Gedichts (1988 Verse). Hier wird die Bußthe
matik umfassend erörtert u. durch die Erzäh
lung von der Rettung je  dreier männl, u. weibl. 
Erzsünder exemplifiziert. Auf die Gegenwart 
bezogen stellt der A. H. dem weltl. Leben der 
Reichen das des Asketen gegenüber, der auf 
Habe u. Familie verzichtet, um als Klausner 
oder Klosterbruder Buße zu tun. Intention 

dürfte weniger die Propagierung einer absolu
ten Weltabkehr als die Ermutigung zu einem 
gottzentrierten Leben gewesen sein.
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